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390 Vereinsregister— Neueintragung
7 VR 1345 — 9. Februar 2006 — Kapellenverein
St.Anna e.V., St.Wendel.
Die Satzung ist am 14. November 2005 errichtet.

Amtsgericht St.Wendel

385 Vereinsregister— Neueintragung
9 VR 981 — 9. Februar 2006 — Orgelbauverein
St.Michael, Völklingen e.V.
Sitz: Völklingen.

Amtsgericht Völklingen

Liquidationen

255 (2) Liquidation

Die Bäckerei Arend GmbH mit Sitz in Spiesen-
Elversberg, St. Ingberter Straße 3, ist seit dem 31. De-
zember 2005 aufgelöst.

Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert,
sich bei ihr zu melden.

Spiesen-Elversberg, den 16. Januar 2006

Der Liquidator
Hans GünterArend

155 (2) Liquidation
WFS Wirtschaftsberatung GmbH, mit den Sitz in
Saarlouis.DieGesellschafterversammlung vom 23.De-
zember 2005 hat die Auflösung der Gesellschaft
mitWirkung zum 31. Dezember 2005 beschlossen.
Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert,
sich bei der Gesellschaft zu melden.

Der Liquidator
Wolfgang Follert

Bekanntmachungen
von Gemeindeverbänden,
Städten und Gemeinden

373                           Verordnung
über die Landschaftsschutzgebiete der

Kreisstadt Homburg
AufGrund des § 18Abs. 1 und 2 desGesetzes über den
Schutz der Natur und die Pflege der Landschaft (Saar-
ländisches Naturschutzgesetz — SNG) vom 19. März
1993 (Amtsbl. des Saarl., S. 346 ), berichtigt am 12.
Mai 1993 (Amtsbl. des Saarl., S. 482), wird durch die
untere Naturschutzbehörde des Saarpfalz-Kreises mit
Zustimmung des Ministers für Umwelt — oberste Na-
turschutzbehörde — verordnet:

§ 1
Erklärung zum Schutzgebiet

Die in § 2 näher bezeichneten Landschaftsteile im Ge-
biet der Kreisstadt Homburg werden in dem Umfang,
der sich aus den Karten nach § 4 und der Grenzbe-
schreibung nach § 5 ergibt, mit dem Inkrafttreten die-
ser Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet erklärt
und dem besonderen Schutz des Saarländischen Natur-
schutzgesetzes unterstellt.

§ 2
Schutzgegenstand

L6.02.01 ca. 1800 ha
Das Waldgebiet zwischen der L 119 im Norden, der
Landesgrenze und Kirrberg im Osten bzw. Südosten
sowie Homburg im Westen bis zu den Hangbereichen
südlich des Lambsbachtales zwischen Kirrberg und
Schwarzenacker. In dieses Waldgebiet eingestreutes
oder angrenzendes Grünland, Brachen und Feldgehöl-
ze. Die Lambsbachaue zwischen dem Naturschutzge-
biet „Lambsbachtal“ an der Landesgrenze undKirrberg
sowie zwischen Kirrberg und Schwarzenacker.

L6.02.02  ca. 235 ha
DasWaldgebiet zwischen der L 118, Jägersburg sowie
dem Naturschutzgebiet „Jägersburger Wald/Königs-
bruch“ im Westen, sowie des Industriegebiets Ost bei
Erbach im Süden. KleinereWaldflächen zwischen dem
Naturschutzgebiet „Jägersburger Wald/Königsbruch“
und der Landesgrenze bzw. der L119.

L6.02.03  ca. 776 ha
Das Waldgebiet westlich und südlich von Jägersburg,
nördlich von Websweiler und westlich von Erbach.
In diese Waldgebiete eingestreutes und angrenzendes
Grünland, Brachen, Streuobstbestände und Feldgehöl-
ze. Die Aue des Erbaches und seiner Nebenbäche, die
Feilbachaue, Die Grünlandbereiche der Lindenwiese
nördlichWebsweiler.

L6.02.04 ca. 344 ha
Die Bliesaue mit Grünland, Brachen,Auwaldfragmen-
ten, stehenden und fließenden Gewässern und deren
Begleitgehölze.

L6.02.05 ca. 219 ha
Das Waldgebiet westlich von Wörschweiler. In dieses
Waldgebiet eingestreutes oder angrenzendes Grünland,
Brachen und Feldgehölze.

L6.02.06 ca. 165 ha
Grünland, Brachen, Streuobstbestände, Feldgehölze,
Hecken und kleinere Waldflächen an den Tälhängen
südlich von Kirrberg.

L6.02.07 ca. 75 ha
Der Wald des Pfändertales nördlich Einöd. In dieses
Waldgebiet eingestreutes oder angrenzendes Grünland,
Brachen und Feldgehölze.

L6.02.08 ca. 80 ha
Der Wald südlich Einöd. In dieses Waldgebiet einge-
streutes oder angrenzendes Grünland, Streuobstbestän-
de, Brachen und Feldgehölze.
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Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2009 in Kraft.

Saarbrücken, den 9. Juli 2009

Die Ministerin
für Bildung, Familie, Frauen und Kultur

Kramp-Karrenbauer

267 Erste Verordnung
über die Änderung der Verordnung über die

Landschaftsschutzgebiete der Kreisstadt Homburg

Vom 9. Juli 2009

Auf Grund der §§ 18 und 20 (1) des Art. 1 des Gesetzes
Nr. 1592 zur Neuordnung des Saarländischen Natur-
schutzrechts (Saarl. Naturschutzgesetz — SNG) vom
5. April 2006 (Amtsbl. S. 726), geändert durch das
Gesetz Nr. 1632 zur Reform der saarländischen Ver-
waltungsstrukturen (Verwaltungsstrukturreformgesetz)
vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393) sowie durch
das Gesetz vom 28. Oktober 2008 (Amtsbl. 2009, S. 3)
verordnet das Ministerium für Umwelt:

§ 1
Änderung der Verordnung über die Landschafts-

schutzgebiete der Kreisstadt Homburg
Die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete der
Kreisstadt Homburg vom 6. Februar 2006 (Amtsbl.
S. 309) wird dahingehend geändert, dass eine unver-

messene Teilfläche des Flurstücks 5330, Flur 22, Ge-
markung Bruchhof-Sanddorf (Stadt Homburg) von
1.447 m² Größe südlich des Tascher Hofes nicht mehr
Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes L 6.02.01
ist.

§ 2
Beschreibung der ausgegliederten Fläche

Bei der ausgegliederten Fläche handelt es sich um ca.
1.447 m²Wald.

Im Norden grenzt die Ausgliederungsfläche auf einer
Länge von etwa 9 m an die verlängerte Bechhofer Stra-
ße an, verläuft im Nordwesten ca. 700 m entlang des
Waldweges, um dann ca. 700 m nach Nordosten abzu-
biegen. Von diesem Punkt aus verläuft die Grenze der
Ausgliederungsfläche nach Nordwesten bis zur verlän-
gerten Bechhofer Straße. Die Lage der aus dem Land-
schaftsschutzgebiet ausgegliederten Fläche ist aus der
beigefügten Karte 1 : 1.000 ersichtlich, die einschließ-
lich des Verordnungstextes im Ministerium für Um-
welt — Oberste Naturschutzbehörde —, Saarbrücken,
verwahrt wird.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung
imAmtsblatt des Saarlandes in Kraft.

Saarbrücken, den 9. Juli 2009

Der Minister für Umwelt

Mörsdorf
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281 Verordnung über das Naturschutzgebiet  
 „Lambsbachtal“ (N 6610-304)

Vom 4. Oktober 2016

Auf Grund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amtsbl. 
S. 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2, § 23 
und § 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der jeweils 
geltenden Fassung verordnet das Ministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz:

Präambel

Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzge bietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.

Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefähr deter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Viel falt der Ökosysteme.

Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, son dern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu ge währleisten.

Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerken nung eines Natura 
2000-Gebietes durch die EU-Kommission.

Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe durch eine verant wortliche Nutzung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot).

Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungs-
ziele – Wie derherstellung und Entwicklung eines 
günstigen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie 
durch einen mit den Bewirtschaftern in gebiets- und 
bedarfsorientierten Nutzergesprächen abgestimmten 
Managementplan erreicht werden.

Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebens räume und Arten unver-
zichtbar.

Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.

Die Europäische Union eröffnet durch die Verab-
schiedung der Agenda 2000 finan zielle Möglichkei-
ten für landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine 
naturschutzge rechte Wirtschaftsweise auch in FFH- 
und Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebens-
raumtypen und Arten beitragen.

Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirt schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).
Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Er-
wartungen gerecht zu werden, ist in den Natura 
2000-Richtlinien geregelt, dass alle sechs Jahre in den 
Mitgliedstaaten eine Berichterstattung über den Erfolg 
der in den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaß-
nahmen erfolgen muss.
Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Ergebnis-
se des allgemeinen Monitorings beinhalten. Kommt 
ein Mitgliedsstaat seinen aus den europäischen Richt-
linien er wachsenen Verpflichtungen nicht nach, 
existiert ein EU-rechtliches Kontroll- und Sankti-
onsinstrumentarium in Form von Beschwerde- und 
Vertragsverletzungsverfah ren.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit ei-
ner Größe von ca. 4,2 ha wird zum Naturschutzgebiet 
erklärt. Es trägt die Bezeichnung Naturschutzgebiet 
„Lambsbachtal“ (N 6610-304) und ist Teil des Net-
zes Natura 2000 (§ 31 Bundesnaturschutzgesetz) als 
Gebiet von gemein schaftlicher Bedeutung gemäß der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 
22.07.1992 S. 7) in der derzeit geltenden Fassung.
Das Schutzgebiet liegt in der Stadt Homburg, Gemar-
kung Kirrberg, und besteht aus zwei Teilflächen nörd-
lich von Kirrberg an der Grenze zu Rheinland-Pfalz.
(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Übersichts-
karte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, durch 
schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flurstück-
genaue Abgrenzung ist in einer Detailkarte 1:2.000 mit 
Flurstücknummern und Randsignatur, die ebenfalls 
Bestandteil dieser Verordnung ist, wiedergegeben. 
Diese Karten und der Verordnungstext werden im Mi-
nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz – Obers-
te Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. Eine 
weitere Ausfertigung befindet sich bei der Stadt Hom-
burg. Verordnungstext und Karten können bei den ge-
nannten Stellen eingesehen werden.
(3) In der Detailkarte werden, soweit dies für die 
Anwendbarkeit nachfolgender Regelungen erfor-
derlich ist, die Lebensraumtypen und deren Erhal-
tungszustände nach Anhang I und Artvorkommen nach 
Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG dargestellt.

§ 2 
Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und 
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes (Er-
haltungsziele), einschließlich der räumlichen Vernet-
zung, des prioritären Lebensraumtyps:
91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxi-
nus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salici-
on albae),
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Sinne des § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes sind die 
diesbezüglichen Verfahrensregelungen des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes anzuwenden.

(3) Soweit durch Maßnahmen oder Handlungen eine 
Beeinträchtigung des Erhal tungszustandes [des Le-
bensraumtyps oder der Art] eingetreten ist oder be-
gründet zu erwarten ist, kann das Landesamt für Um-
welt- und Arbeitsschutz Anordnungen tref fen, um die 
Erhaltung oder Wiederherstellung des Erhaltungszu-
standes sicher zu stellen.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Natur schutzgesetzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 3 oder 4 verstößt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Verordnung über das Naturschutzgebiet „Lambs-
bachtal“ vom 1. Februar 1988 (Amtsbl. S. 226) in der 
derzeit geltenden Fassung außer Kraft. Auf den in § 1 
dieser Verordnung bezeichneten Flächen tritt gleichzei-
tig die Verord nung über die Landschaftsschutzgebiete 
der Kreisstadt Homburg vom 6. Februar 2006 (Amtsbl. 
S. 309) in der derzeit geltenden Fassung außer Kraft.

Saarbrücken, den 4. Oktober 2016

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

g.schommer
Polygonlinien
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